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Dr. Partik-Pabl~ und Probst vom 1. Feber 1990, 

Nr. 4947/J, betreffend behindertengeieehte 

Autobusse in Wien 

1. Was halten Sie von der Weigerung des Wiener Verkehrsstadt­

r Cl t e s J 0 h Cl n Tl Hat z 1, be h i n.d E~J: e r!.=-_I~ .. 11~L_~1~Üt_t~~.I_·.tt.r~~~.t!.C:].Li· c b-";:....Bj.:!~ -
derflur-Autobusse in Wien zu testen? 

Die behindertengereehte Gestal tung öffentl ieher Verkehrs­

mittel sehe ich im größeren Rahmen einer Politik, deren 

Prinzip die möglichst IImfri8Sende Integration bf~hinderter 

Menschen in die Gesellschaft sein muß. Dieses Ziel, behin­

derten Menschen eln Leben zu ermöglichen, das so normal wie 

möglich ist, sollte auch durch Mittel erreicht werden, die 

so normal wie möglich sind. Allgemeine Einrichtungen 

sollten daher so gestalLr't werden, daR sie auch von allen 

Menschen benützt werden können; Sondereinrichtllngen sollten 

nicht die Regel, sondern vielmehr die Ausriahme sein. 

Behindertengerechte Massenverkehrsmittel sind nicht nur für 

die Integration behinderter Menschen von großer Bedeutung, 

sondern kommen allen FClhrgästen zugute. Vorhandene 

Barrieren behindern vor allem auch ältere Menschen, Eltern 

mit kleinen Kindern, Fahrg~ste mit gr6ßerem Gepäck etc. Der 

Abbau solcher Hindernisse bedeutet für alle Menschen eine 

Erleichterung. 
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~leine Forderung ist dahl:~r I die ö[fellLl ichen Verkehrsmittel 

langfristig für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich zu 

machen. Die Einrichtung eines Fahrtendienstes für behinderte 

Hensehen kann dabei lTl der übergangszeit wertvoll sein, 

sollte meiner Ansicht nach jedoch keine Dauerlösung dar­

stellen. 

Auch die internationale Entwicklung geht 

tung behindertengerechter öffentlicher 

eindeutig in Rich­

Verkehrsmittel. So 

sind in zahl reichen deutschen Städten, wie München, Bremen 

oder Heidelberg, bereits Niederflur-Aut~busse in Betrieb. Wie 

die Beispiele von Genf, Grenoble und Freiburg im Breisgau 

zeigen, werden auch bei Straßenbahnen Nieder f 1 urwagen ver­

wendet, die - bei entsprechender Anhebung der Haltestellen -

allen Fahrgästen ein problemloses Ein- und Aussteigen ermög­

lichen. Ich möchte auch auf einen vorbildlichen Gesetzesbe­

schluß in den USA hinweisen: Dort wurde im Herbst 1989 ge­

setzlich festgelegt, daß alle Massenverkehrsmittel innerhalb 

der nächsten fünf Jahre auch für bphinderte MenschE.'n 7.ugi-:ing­

lich sein müssen. 

Soweit es in meinen Möglichkeiten steht, werde ich mich dafü~ 

einsetzen, daß österreich in dieser Entwicklung nicht zurück­

bleibt. 

2. Durch welche Maßnahmen wurden ln Ihrem Ressort seit Beginn 

der Gesetzgebungsperiode die Rehabilitation und Integration 

behinderter Men~bhen gefördert? 

Seit Beginn dieser Gesetzgebungsperiode wurden die Rehabili­

tation und die Integra tion behinderter Menschen durch zahl­

reiche Maßnahmen meines Ressorts gefördert. Im besonderen 

möchte ich dabei erwähnen: 

die Möglichkeit der beuünstigten Selbstversicherung in der 
Pensionsversicherung für Zeiten der Pflege einesbehinder­
ten Kindes seit 1. Jänner 1988; 
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die Einrichtung eines mobilen Beratunfjsdienstes für ent­
wickl ungsgestörte Kinder und Jugend I iche beim Landesinva-
1 idenamt für· Steiermark f zusätz 1 ich zum bestehenden Rera­
tungsteam im Burgenland; 

- die Erweiterung von Ausbildungseinrichtungen für behinderte 
Menschen (z.R. das Berufliche Bildungs- und Rehabilita­
tionszentrum Linz); 

- die Sicherung der unbefristeten Kompetenz des Bundes für 
das Behinderteneinstellungsgesetz durcll dje Novelle vom 27. 
September 1988; 

- die Möglichkeit der Förderung von Sonderprogrammen zur 
Verbesserung der beruf lichen Eing 1 i.(,~dp 1"llng Beh inderter; 

- den Ausbau der geschützten Werkstätten, in denen derzeit 
etwa 850 behinderte Menschen beschäftigt sind; 

- die Ausweitung der Fahrpreisermäßigungen für behinderte 
Menschen in zwei Etappen zu Beginn der Jahre 1989 und 1990; 

- den Ausbau der Zentralen Hilfsmittelberatungsstelle mit der 
Möglichkeit der Datenabfrage bei allen Landesinvaliden­
ämtern; 

- die Ausweitung des Sozial-Service des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales durch die Schaffung von Sozial­
Servicesteilen bei allen Landesinvalidenämtern. 

Der Bundesminister: 
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